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Teil 1

Einführung und allgemeine Grundlagen  
des Regelreservemarkts

A. Einführung

I. Problemstellung und Ziel der Untersuchung

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Untersuchung, wie wettbewerbliche Märkte 
zur Erreichung festgelegter politischer Ziele transformiert werden können. Bei 
der staatlich gelenkten Transformation wettbewerblicher Märkte entfaltet sich ein 
Spannungsfeld zwischen dem freien Wettbewerb und den regulierenden Eingrif-
fen in den Markt. Einerseits ermöglicht die Privatautonomie den wettbewerblichen 
Marktteilnehmern eine freie wirtschaftliche Betätigung nahezu ohne hoheitlichen 
Einfluss, andererseits unterliegen die Marktstrukturen in staatlich gelenkten Trans-
formationsprozessen einer starken Regulierung zugunsten der politisch festgeleg-
ten Ziele. Dieses Spannungsfeld zwischen freiem Wettbewerb und regulierenden 
Eingriffen zugunsten politischer Ziele birgt diverse regulatorische Herausforde-
rungen, die in der vorliegenden Arbeit untersucht werden.

Eine regulatorische Möglichkeit zur Operationalisierung der Systemtransforma-
tion ist der Erlass von Marktzutrittsregelungen und Marktmodalitätenbestimmun-
gen.1 Eine Marktzutrittsregel liegt vor, wenn ein Steuerungssubjekt in den Markt 
eingreift, um bestimmten Akteuren bzw. Produkten den Marktzutritt zu ermögli-
chen oder aber auch zu verwehren. In anderen Worten: es geht es um Regelungen 
dafür, welche Akteure bzw. Produkte Zutritt zu einem Markt haben sollten und 
welche nicht.2 Hingegen wird durch Marktmodalitätenbestimmungen die Rahmen-
ordnung eines gewissen Markts und ein Marktdesign vorgegeben; es geht folglich 
um die institutionelle Ausgestaltung eines spezifischen Markts. Hierbei beziehen 
sich die Regelungen unmittelbar auf die Organisation und / oder das Verhalten von 
aktuellen oder potenziellen Akteuren auf den wirtschaftlichen Märkten.3 Durch 

	 1	Vergleiche vertiefend zu Marktzutrittsregeln und Marktmodalitätenbestimmungen Teil 3.
	 2	Neben den regulatorischen Marktzutrittsregeln bestehen auch ökonomische Marktzu-
trittsbarrieren wie zum Beispiel strategische und strukturelle Marktzutrittsschranken, ver-
gleiche näher Knieps, Wettbewerbsökonomie, S. 14 ff. Aufgrund des rechtlichen Fokus dieser 
Arbeit wird nur auf regulatorische Aspekte beim Marktzutritt eingegangen, während die öko-
nomischen Fragestellungen nicht Untersuchungsgegenstand sind.
	 3	Fuchs, in: Körber, Wettbewerbsbeschränkungen auf staatlich gelenkten Märkten, S. 9–36 
(11).
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die beiden Steuerungsinstrumente „Marktzutrittsregeln“ und „Marktmodalitäten-
bestimmungen“ kann Einfluss darauf genommen werden, welche Akteure und 
Produkte bzw. Technologien Zugang zu einem Markt haben und mit welchen Para-
metern das Marktdesign ausgestaltet ist. In diesem Rahmen besteht die Möglich-
keit, die Regelungen einheitlich für alle Marktteilnehmer zu erlassen oder aber als 
Sonderregelungen, die nur bestimmte Akteure und Produkte bzw. Technologien 
betreffen, zu implementieren. Untersucht wird in der vorliegenden Dissertation 
die Frage, wie durch regulatorische Steuerungsmittel eine Systemtransformation 
in wettbewerblichen Strukturen zugunsten der gesetzten Steuerungsziele erreicht 
werden kann.

Rechtliche Herausforderungen bezüglich der Transformation eines Markts er-
geben sich unter anderem, wenn – wie beim Regelreservemarkt – unterschiedliche 
Organe zugleich in einem Mehrebenensystem in rechtsetzender Funktion tätig sind 
und / oder wenn der Normsetzungsprozess unter Einbindung privater Einrichtungen 
bzw. Organisationen stattfindet. Die breite Streuung der Normsetzung auf verschie-
dene Urheber und Ebenen hat nicht nur Auswirkungen auf die Rechtsnatur und 
-verbindlichkeit der einzelnen Regelwerke, sondern auch auf die Bindungswirkung 
der primär- und verfassungsrechtlichen Grenzen beim Erlass der Marktvorschrif-
ten sowie auf die Rechtsschutzmöglichkeiten der betroffenen Marktteilnehmer 
gegen die entsprechenden Regelwerke. Die vorliegende Arbeit widmet sich daher 
auch den Themenkomplexen der Urheberschaft, den entsprechenden Grenzen beim 
Erlass von Marktzutrittsregeln und Marktmodalitätenbestimmungen sowie den 
Rechtsschutzmöglichkeiten der Marktteilnehmer.

Die Untersuchungen werden stets am Referenzfall des Regelreservemarkts ver-
deutlicht. Dessen Rechtsrahmen ist als beispielhafte Aufzeichnung für Gestal-
tungsmöglichkeiten zu verstehen, jedoch lassen sich die gewonnenen Erkennt-
nisse der Untersuchung in vielen Aspekten auch auf andere Märkte übertragen, 
in die zugunsten diverser Steuerungsziele regulierend eingegriffen wird. Regel-
reserve wird in § 2 Nr. 9  Stromnetzzugangsverordnung (StromNZV)4 definiert 
als „diejenige Energie, die zum Ausgleich von Leistungsungleichgewichten in  
der jeweiligen Regelzone eingesetzt wird“.5 Sie dient der Stabilisierung der Fre-
quenz in Stromnetzen und stellt ein zentrales Element des Netzsicherheitsmanage-
ments dar.6

	 4	Stromnetzzugangsverordnung vom 25. 07. 2005 (BGBl. I. S. 2243), die zuletzt durch Ar-
tikel 3 des Gesetzes vom 21. 12. 2020 (BGBl. I. S. 3138) geändert worden ist.
	 5	Während inzwischen in den europäischen Regelwerken der Begriff „Regelreserve“ ver-
wendet wird, herrscht in vielen nationalen Regelwerken noch die inzwischen überholte na-
tionale Terminologie vor. So erfolgt in § 2 Nr. 9 StromNZV die Legaldefinition zum Begriff 
„Regelenergie“, welcher synonym für Regelreserve verwendet wird. Vergleiche zur entspre-
chenden Begriffsentwicklung Teil 1 C. II. 1.
	 6	Regelreserve, früher auch als Regelenergie bezeichnet, wird in einem Ausschreibungs-
verfahren von den ÜNB beschafft. Eine Einführung erfolgt in Teil 1 A. II.
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Angesichts der skizzierten Problemstellung und des Ziels der Untersuchung geht 
die vorliegende Promotionsarbeit der Beantwortung der folgenden Forschungs-
fragen nach:

1)	 Wie kann in wettbewerblichen Märkten durch Marktzutrittsregeln und Markt-
modalitätenbestimmungen eine Systemtransformation erzielt werden?

2)	 Welche Möglichkeiten und Grenzen für Marktzutrittsregeln und Marktmoda
litätenbestimmungen bestehen im Referenzfall des Regelreservemarkts?

II. Der Regelreservemarkt als Referenzfall

Der Regelreservemarkt eignet sich als Referenzfall für die vorliegende Arbeit, 
da hier eine Transformation eines wettbewerblichen Markts mittels Nutzung von 
Marktzutrittsregeln und Marktmodalitätenbestimmungen stattfindet. Hintergrund 
für die Transformation des Regelreservemarkts ist die Energiewende, die einen 
grundlegenden Umbau des deutschen Energiesystems erfordert und insbesondere 
auf der Umstellung von nuklearen und fossilen Brennstoffen hin zur Nutzung von 
erneuerbaren Energien basiert.7 Gemäß den in § 1 Abs. 2 Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) 20178 gesetzlich verankerten energiepolitischen Zielen zur Um-
setzung der Energiewende im Elektrizitätssektor soll der Strom aus erneuerbaren 
Energien im Jahr 2025 einen Anteil von 40 bis 45 % am Bruttostromverbrauch, 
im Jahr 2035 von 55 bis 60 % und bis zum Jahr 2050 mindestens 80 % betragen. 
Um diese Steigerung des Anteils von Strom aus erneuerbaren Energien sowie den 
gleichzeitigen Rückgang der Stromproduktion durch Kohle- und Atomkraftwerke 
bewerkstelligen zu können, bedarf es einer grundlegenden Umgestaltung des Elek-
trizitätssektors.9 Neben dem Zubau von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus er-

	 7	BMWi, Die Energie der Zukunft, Zweiter Fortschrittsbericht zur Energiewende, Berichts-
jahr 2017, https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/fortschrittsbericht-
monitoring-energiewende.pdf?__blob=publicationFile&v=12 (zuletzt abgerufen am 07. 05. 2020); 
Danner, in: Danner / Kühling, EnWG, Einf. Rn. 32 ff.

Die sogenannte Energiewende wurde maßgeblich infolge der Reaktor-Katastrophe von Fuku
shima im März 2011 angestoßen. Die deutsche Bundesregierung beschloss wenige Monate nach 
dem nuklearen Unfall den endgültigen Atomausstieg Deutschlands bis 2022 unter gleichzeiti-
gem Anstieg der Nutzung erneuerbarer Energien. Vergleiche für weitergehende Informationen 
zur Energiewende unter anderem die Homepage der Bundeszentrale für politische Bildung, 
http://www.bpb.de/politik/wirtschaft/energiepolitik/153722/energiewende (zuletzt abgerufen 
am 07. 05. 2020).
	 8	Gesetz zum Ausbau der erneuerbaren Energien vom 21. 07. 2014 (BGBl. I. S. 1066), das 
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. 11. 2019 (BGBl. I. S. 1719) geändert worden ist. 
Das EEG 2017 wurde zum 01. 01. 2021 durch das EEG 2021 abgelöst, Erneuerbare-Energien-
Gesetz vom 21. 07. 2014 (BGBl.  I. S. 1066), das zuletzt durch Artikel  1 des Gesetzes vom 
21. 12. 2020 (BGBl. I. S. 3138) geändert worden ist.
	 9	Fehling, Die Verwaltung 47/2014, 313–348 (313); Tschida, Die Systemverantwortung der 
Netzbetreiber, S. 1 ff.; Riewe, Versorgungssicherheit durch Kapazitätsmechanismen, S. 41 f.

http://www.bpb.de/politik/wirtschaft/energiepolitik/153722/energiewende

